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Z ä h l p u n k t e   m i t   L e i s t u n g s m e s s u n g

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis
€ / (kW · a) Cent / kWh € / (kW · a) Cent / kWh

Mittelspannungsnetz (MS) 8,10 2,18 55,39 0,29

Umspannung Mittel-/ Niederspannung 6,42 2,61 68,15 0,14

Niederspannungsnetz (NS) 8,57 4,18 72,65 1,62

Preise für Reserveinanspruchnahme 0 - 200 h 200 - 400 h 400 - 600 h

Entnahme in € / (kW · a) € / (kW · a) € / (kW · a)

Mittelspannungsnetz (MS) 20,20 24,24 28,28
Umspannung Mittel-/ Niederspannung 20,10 24,12 28,14
Niederspannungsnetz (NS) 53,64 64,37 75,10

Z ä h l p u n k t e   o h n e   L e i s t u n g s m e s s u n g

Grundpreis Arbeitspreis

€ / a ct/kWh

Kunden ohne Leistungsmessung NS-Netz 0,00 5,45

Speicherheizung, Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen 0,00 2,00

Sonderformen der Netznutzung gemäß StromNEV § 19 
Monatsleistung
spreis € / (kW* 

Monat)

Arbeitspreis 
ct/kWh

9,23 0,29
11,36 0,14
12,11 1,62

Verrechnungspreise Messstellen-
betrieb

Messung Abrechnung

€ / a € / a € / a

Zählpunkte mit Leistungsmessung                    
Monatliche Bereitstellung der Messdaten

Mittelspannungsmessung je Zählpunkt 500,00 250,00 220,00

Niederspannungsmessung je Zählpunkt 200,00 150,00 220,00

Bei Mittelspannungskunden mit niederspannungsseitiger Messung 
erhöhen sich zum Ausgleich der Umspannverluste die Leistungs- und 
Arbeitswerte für die Abrechnung um

3%

Zählpunkte ohne Leistungsmessung € / a € / Vorgang € / Vorgang

Eintarifzähler 9,00 4,00 12,00

Zweitarifzähler einschl. Tarifsch. 15,00 4,00 12,20

S o n s t i g e   E n t g e l t e

Cent / kVarh

1,28

1,28

U m l a g e n
Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz Cent / kWh

für die ersten 100.000 kWh 0,002 1)

oberhalb 100.000 kWh 0,050 1)

oberhalb von 100.000 kWh 4) 0,025 1)

Umlage gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV Cent / kWh

für die ersten 100.000 kWh 0,329 2)

oberhalb 100.000 kWh 0,050 2)

oberhalb von 100.000 kWh 4) 0,025 2)

Offshore-Haftungsumlage gemäß § 17f EnWG-Novelle Cent / kWh

für die ersten 1.000.000 kWh 0,250 3)

oberhalb 1.000.000 kWh 0,050 3)

oberhalb von 1.000.000 kWh 4) 0,025 3)

3) gemäß den veröffentlichten Werten der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber.

4) sofern Unternehmen des Produzierenden Gewerbes gem. § 9 Abs. 7 Satz 3 KWKG

Dieses Preisblatt beinhaltet Prognosewerte und wurde gemäß § 20 Abs.1 S.2 EnWG vorläufig erstellt.

Wir behalten uns daher vor, das Preisblatt vor dessen Inkrafttreten nochmals anzupassen.

1) Die ausgewiesenen Werte entsprechen noch den veröffentlichten Werten für 2012 und werden auf die jeweils gültigen Werte 2013 gemäß 
der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber angepasst.

2) Die ausgewiesenen Werte entsprechen noch den Werten des  Beschlusses der Bundesnetzagentur (BK8-11-024) und werden auf die 
jeweils gültigen Werte 2013 angepasst.

Wir machen darauf aufmerksam, dass aufgrund angekündigter gesetzlicher Änderungen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2013 
voraussichtlich weitere Umlagen eingeführt werden. So ist insbesondere die Einführung einer Umlage zu den abschaltbaren Lasten 
vorgesehen. Diese Umlagen werden zusätzlich zu den Netzentgelten erhoben.

Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Konzessionsabgabe und 

Bezug induktiver Blindarbeit  50 % der Wirkarbeit bei 
Leistungsmessung im NS-Netz
Bezug induktiver Blindarbeit  50 % der Wirkarbeit bei 
Leistungsmessung im MS-Netz

Entnahme aus MS-Netz
Entnahme aus Umspannung MS/NS
Entnahme aus NS-Netz

Jahresbenutzungsdauer

 < 2.500 h/a  > 2.500 h/a

Blindstrom

Entnahme aus

Netznutzungsentgelte

Netznutzungsentgelte
Jahresbenutzungsdauer

§19 (1) zeitlich begrenzte hohe Leistungsaufnahme
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